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	Bau- und Umweltschutzdirektion

Kanton Basel-Landschaft 

Amt für Umweltschutz und Energie



Dieses Formular 1-fach einreichen
Gemeinde Hofstetten-Flüh

Technische Dienste
Neuer Weg 7
4114 Hofstetten

	Gesuch für ausserordentliche Benutzung von Gemeindeareal


Projekt

	
	
	
	
	

	
	
	Parz.-Nr. / Strasse + Nr.
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PLZ/Ort
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	GesuchstellerIn
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Rechnungsadresse 
(wenn nicht identisch mit Gesuchsteller/in)
	
	     

	
	
	
	
	


Kurzbeschreibung der Benutzung (Zweck)

	

	
	
	
	
	
	
	

	Fläche in m2
	
	Länge in m
	
	Breite in m
	
	m2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     
	X
	     
	=
	     

	
	
	     
	X
	     
	=
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total
	=
	     

	
	
	
	
	
	
	

	Dauer
	
	von:
	
	bis:
	
	Wochen

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     
	
	     
	=
	     

	
	
	     
	
	     
	=
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total
	=
	     


Benutzungsgebühr
wird von der Gemeinde ausgefüllt

	
	
	m2
	
	Wochen 
	
	CHF

	
	
	
	
	
	
	

	Grundgebühr
	
	
	
	
	
	100.00

	Miete bis 6 Monate
	
	
	X
	
	X Fr. 1.00
	     

	Miete ab  6 Monate
	
	
	X
	
	X Fr. 2.00
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total 
	=
	     


Vorschriften 
-
Die Reglemente und Wegleitungen der Einwohnergemeinde gelten als integrierender Bestandteil der Bewilligung.
-
Die Strasse muss für die Ereignisdienste (Feuerwehr, Sanität usw.) und den Durchgangsverkehr jederzeit befahrbar sein. Die Baustelle ist nach den VSS Normen, Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, zu signalisieren und nachts zu beleuchten. Für Bauarbeiten, welche nicht nur den nachbarlichen Individualverkehr betreffen, sind die erforderlichen Signalisations- und Verkehrsmaßnahmen rechtzeitig mit dem Technischen Dienst abzusprechen.
-
Die Baubehörde behält sich das Recht vor, die vorstehenden Bedingungen zu ändern oder diese Bewilligung aus wichtigen Gründen zu widerrufen.
-
Mit rechtskräftiger Bewilligung oder spätestens bei Beginn der Arbeiten unterzieht sich der/die GesuchstellerIn den vorstehenden Aufgaben und Bedingungen.
Beilagen zu diesem Formular

	
	
	
	
	
	

	
	
	(
	Situationsplan 1:500 mit eingetragenem Projekt 
	
	3-fach

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	     
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Adresse und Unterschrift

	
	
	

	
	
	ProjektverfasserIn respektiv Unternehmer
	Bewilligt:

	
	
	

	
	
	

	
	
	     
	Bauverwaltung Hofstetten-Flüh


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	     
	Hofstetten,

	
	
	



Hinweise:
· Zwingend erforderlich
· Unterlagen je nach Bauvorhaben erforderlich
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